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Der Herausgeber Franz F. Otth
vor Bezirksgericht una Obergericht abgewiesen!

. dn eigenet

Jache*

Unter diesem Stichwort hat der Herausgeber Franz F. Otth in Ziirich
in der November-Nummer 1946 seines Privat-Fachblattes fiir Heime und
Anstalten einer weitern Oeffentlichkeit mitgeteilt, dass er Klage gegen die
Buchdruckerei A. Stutz & Co. in Wiidenswil eingereicht habe und dass
die Leser zu gegebener Zeit orientiert wiirden. Mit diesem Klagebegehren
hiitte erreicht werden sollen, dass dem Verein fiir Schweizerisches An-
staitswesen die Herausgabe seines eigenen offiziellen Fachblattes fiir
schweizerisches Anstaliswesen in der bisherigen Aufmachung verboten
wiirde.

In der November-Nummer 1946 konnten wir bereits unseren Lesern
nmitteilen, dass der Priisident des Bezirksgerichtes Horgen die Haupt- und
Iiventualklagen des Otth abgewiesen und diesem die Gerichtskosten und
die Zahlung einer Entschiidigung an die Gegenpartei auferlegt habe.
Heute sind wir in der Lage, den Entscheid des Obergerichtes des Kantons
Ziirich, an welches Otth rekurriert hatte, bekanntzugeben. Es kam, wie
es kommen musste: Die zweite Instanz hat den Kliger Otth vollumfiing-
lich und unter Kostentragung abgewiesen.

Die von Herrn Otth herbeigesehnte gegebene Zeit der Orientierung ist
angebrochen. Man darf gespannt sein, auf welche Art dies geschehen
wird. Eines ist aber ganz sicher, dass durch diese Gerichtsurteile Inse-
renten und Abonnenten, iiberhaupt allen, die sich fiir die umstrittene

Fachblatt-Angelegenheit interessierten, die Augen geoffnet wurden.

Die Fachblatt-Kommission

durch unsere Erziehungsheime hindurchgegan-
gen sind wird ebenso ausnahmslos der «Nutzen
der Anstalten» in Frage gestellt. Nur der Sach-
kundige aber weiss, dass man von einem Er-
ziehungsheim nicht fordern darf, was keine
Erziehung — und auch keine Psychotherapie
— leisten konnen: Heilung eines Defektes ohne
Rest.

Wenn einmal diese Schwerst- und im Grunde
Unerziehbaren aus unseren Erziehungsheimen
herausgenommen sein werden, dann bessern

sich die Erfolgsaussichten fiir die Behandlung
der «nur» umweltgeschidigten Kinder und Ju-
gendlichen, der «Neurotiker», ganz wesentlich.
Fir deren Erfassung und Behandlung wird
dann die Bahn fiir die Mitwirkung des Spezial-
arztes frei und kann ihren ganzen Segen brin-
gen. Dann wird auch der Heimleiter, und es
werden seine Mitarbeiter ihre neuzeitliche Er-
ziehungskunst voll entfalten kénnen. Am guten
Willen auf dieser Seite ist heute kein Zweifel
mehr.

Berufserziehung der Erwerbsbeschrinkten

von der Berufsberatung aus betrachtet

Die Berul‘sheratlung hat in ihrer Arbeit den Erwerbs-
beschrinkten ein besonderes Augenmerk zu schenken. Sie
nimmt sich diesen Ratsuchenden gerne an. Die Beratung
und die Betreuung eines korperlich oder geistig behin-
derten Kindes ist im allgemeinen eine dankbare Aufgabe.
Die Eltern, welche die Berufsberatung aufsuchen, sind
ihren Ratschliigen zuganglich. Die Berufsberatung ver-
fiigt, dank ihrer Beziehungen, iiber allerlei Moglichkei-
ten, welche sie fiir das gehemmte Kind ausniitzen kann.

Das gehemmte Kind ist in unserem Lande gesetzlich
geschiitzt. Es ist schulpflichtig. Im Bundesgesetz {iiber
die berufliche Aushildung ist sein Recht auf die Erler-
nung eines Berufes gewiihrleistet. Beides gilt natiirlich

ROSA NEUENSCHWANDER

nur, soweit ein Kind bildungsfihig ist. Dank vieler
Einrichtungen, wie Hilfsschulen fiir geistig Gehemmte,
Schulen fiir Schwerhorige, Handfertigkeits- und Haus-
wirtschaftsklassen, Vorlehrklassen und Lehrwerkstitten
fiir Behinderte stehen heute den Erwerbsbehinderten
viele Wege offen, welche zu einer mdoglichst weitgehen-
den beruflichen Erziehung fiihren. Durch die rege Titig-
keit von Pro Infirmis werden auch immer weitere Kreise
erfasst, welche bereits sind, den gehemmten Kindern
ihre Aufmerksamkeit zu schenken.

Die Berufsberatung richtet in jedem einzelnen I‘all
ihr Ziel auf eine moglichst vollwertige Ausbildung des
anormalen Kindes. Dieser Grundsatz gilt fiir das korper-
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lich behinderte und fiir das geistig gehemmte Kind. Sie
priift zuerst die vorhandenen geistigen und korperlichen
Fihigkeiten. Entsprechende Eignungsuntersuchungen hel-
fen mit, einen moglichst allseitigen Einblick in die cha-
rakterlichen und begabungsmiissigen Liicken und Még-
lichkeiten zu erhalten. Das Milieu, aus dem das Kind
kommt, seine ganze Umwelt, seine personliche Einstel-
lung zu einer beruflichen Schulung runden das Bild ab
und geben dem Berufsberater oder der Berufsberaterin
Mittel in die Hand, mit denen sie nach dem Besten fiir
das Kind trachten konnen.

Eine weitgehende berufliche Erzichung ist unser
Grundsatz in der Beratung und Betreuung Erwerbsbehin-
- derter. Dieses Ziel verfolgen wir nicht in erster Linie
aus materiellen Griinden. Es geht uns vor allem um das
zukiinftige Lebensgliick der Ratsuchenden. Vielen von
ihnen bleibt die Griindung einer eigenen Familie ver-
sagt. Die Berufsarbeit muss ihnen manches ersetzen, was
bei normalen Menschen zu den Selbstverstindlichkeiten
gehort. Es wire oft viel leichter, die Ratsuchenden auf
eine Hilfsarbeit hinzuweisen als durch miihsames Ab-
tasten und Suchen eine Lehre in die Wege zu leiten
und sie eventuell durch Lehrbeitrige moglich zu machen.
Aber das gemeinsame Raten und Suchen nach der geeig-
neten Betiitigung, die Verwirklichung des einmal Gewihl-
ten bedeutet fiir Eltern und Kinder schon eine grosse
Erleichterung. Es weckt das Selbstvertrauen beim Jugend-
lichen und dies hilft wiederum zum Gelingen des Planes.
Strahlende Kinderaugen und gliickliche Elterngesichter
sind uns Ermunterung in der Verfolgung unseres Zieles.

Mit dem Finden der geeigneten Lehrstelle ist nur der
erste Schritt getan, freilich, ein wichtiger. Der Lehr-
meister oder die Lehrmeisterin haben bewusst «ja»
gesagt; sie wollen es wagen. Sie erwarten aber von den
Eltern' oder Versorgern des Kindes Verstindnis und Zu-
sammenarbeit. Jede Lehre ist am Anfang schwer. Ganz
besonders fiir den Behinderten. Lehre ist weitgehend
Erziehung, Erzichung zur Arbeit. Es gilt, dem Lehrling
manuelle Fertigkeiten beizubringen und ihm gleichzei-
tig die Augen zu Offnen fiir den Sinn jeder einzelnen,
oft scheinbar sehr nebenséchlichen Handlung, Die Auf-
gabe ist aber eine doppelte. Der Lernende muss mit-
gehen, er muss wissen, dass alles zu seinem Wohle ist.
dass die moglichst weitgehende Fertigkeit und die Ver-
tiefung in die Arbeit sein Lebensgliick bauen helfen und
ihn eines Tages zu einem niitzlichen Glied in der
menschlichen Gemeinschaft stempeln.

Es gibt im offenen Lehrwesen erzieherisch sehr be-
fahigte Lehrmeister und Lehrmeisterinnen. Die Lehre in
einem derartig betreuten Lehrbetrieb bringt das behin-

Taubstummer Schnitzer

derte Kind vom ersten
dung mit seinem zukiinftigen Arbeitsleben. In einer
Lehrwerkstitte, gleich ob fiir normale oder fiir Behin-
derte, geht die Berufserzichung ruhiger vor sich. Sehr
viele Schwierigkeiten sind nicht vorhanden, es geht nicht
um die Herauswirtschaftung des Existenzeinkommens fiir
den Betriebsinhaber und seiner Arbeiter oder Arbeiterin-
nen. Die Fiihlungnahme mit dem IErwerbsleben ist um
cinige Zeit hinausgeschoben. Sie kommt aber dennoch
und muss dann aufgenommen werden, wenn der Behin-
derte dlter geworden ist und andern Arbeitsmethoden
und beruflichen Anforderungen, wie sie bei jedem Stel-
lenwechsel vorkommen weniger zuginglich ist, als- dies
bei Beginn der Berufserziehung der Fall gewesen wire.
Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile; wir miis-
sen dankbar beide in den Dienst unserer Ratsuchenden
stellen und fiir jedes Kind den Weg suchen, welcher der
gangbarere ist.

Lehrtag an iin direkte Verbin-

Alle, welche sich der beruflichen Erziehung Erwerbs-
behinderter widmen, anerkennen deren Wille, etwas zu
erreichen. Mehr Schwierigkeiten als die Einfithrung in die
Berufsarbeit verursachen oft die charakterlichen Eigen-
heiten der Erwerbsbehinderten. Fiir die Ueberwindung
von Schwierigkeiten, welche aus Charaktermingeln ent-
stehen, muss der Lehrbetrieb auf die Mithilfe der Eltern
zéhlen konnen.

Die Berufsberatung als Vermittlerin des Lehrverhilt-
nisses wird oft aufgerufen zur Mitwirkung bei der Ueber-
windung charakterlicher Unebenheiten. Der Lehrmeister
zihlt auf die Mithilfe Aussenstehender. Er muss oft zum
Durchhalten ermuntert werden; er muss spiiren, dass

Schwererziehbarer Jiingling beim Fiittern von Hiihnern
in einem Arbeitsheim fiir Knaben



seine Bemithungen anerkannt werden. Auch die Fach-
schule- oder -Klasse erwartet ein Mitgehen, ein Mittra-
gen der Schwierigkeiten.

Die Dberufliche Erzichung Gehemmter stellt auch an
die Angestellten und Arbeiter eines Lehrbetriebes gewisse
Auforderungen. Gewohnlich sind es die Angestellten, wel-
che den Behinderten zu betreuen haben. Auch von ihnen
wird Geduld, Erzicherfiihigkeit und Liebe vorausgesetzt.
Es witre nicht abwegig, auch an diese Kreise zu gelangen
und ihr Interesse an den Erwerbsbehinderten zu wecken.
Wir alle sind letzten Endes mitverantwortlich fiir die
Entwicklung dieser, vom Schicksal benachteiligten Kin-
der, die zum weitaus grossten Teil unverschuldet auf
die Schattenseite des Lebens zu stehen kamen.

Beim Nachdenken iiber das Schicksal der vielen Kin-
der, welche im Verlaufe von Jahrzehnten auf unsern

Wann darf ein Biirger

Rat und unsere Hilfe zihlten, wird uns bewusst, dass
gottlob recht viele nur scheinbar oder nur so lange auf
der Schattenseite standen, bis die Berufs- und Existenz-
frage gelost war. Viele fiihlten intuitiv, dass es etwas
gibt, das iiber dem steht, was der Durchschnittsmensch
als Glilck auffasst. Viele fanden im Kampf mit den
Schwierigkeiten ein tiefes inneres Gliick. Jeder beruf-
liche Fortschritt wurde ihnen zu einem grossen Erleb-
nis, um das sic viele normale Menschen beneiden konn-
ten. Die Bindung an die Arbeit, die stete Entwicklung
darin und der materielle Erfolg machen letzten Endes
das Gliick der Berufsbehinderten aus. Was einst als
schwerer Schatten iiber den Kinderjahren lag, wandelte
sich, dank einer griindlich {iberlegten ILebensbahn in
Zufriedenheit mit dem Schicksal und in eine tiefe Dank-
barkeit gegeniiber dem Schopfer und Mittler aller Dinge.

seiner personlichen Freiheit beraubt werden?

Die Vorsteher von Versorgungs- und Arbeitser-
ziehungsanstalten haben sich nicht selten mit dieser
FFrage auseinanderzusetzen. Kiirzlich wurde ein sol-
cher IFFall vor Bundesgericht behandelt, und der Be-
richt in den «Basler Nachrichten» diirfte wegen der
grundsitzlichen Beurteilung von Interesse sein:

In Anwendung des Paragraph 5 des ziircherischen
Versorgungsgesetzes vom 24. Mai 1925 beschloss der
Bezirksrat Ziirich am 26. Oktober 1945, einen Kan-
tonsbiirger . K. W. tiir die Dauer von drei Jahren in
eine Arbeitserziehungsanstalt einzuweisen, kam dann
aber am 12. April 1946 nach Eingang eines psychia-
trischen Gutachtens und eines neuen Antrages der
Vormundschaftshehérde auf diesen Beschluss zuriick
und erkliirte sich, namentlich im Hinblick auf die
bevorstehende Rekrutenschule des W. damit einver-
standen, dass die Einweisung in die Arbeitser-
ziehungsanstalt unter Ansetzung einer Probezeit von
drei Jahren nur bedingt vollzogen wurde. Gleich-
zeitig wurde W. aber im Sinne von Art. 395, Abs. 2
ZGB unter Beiratschaft gestellt, womit ihm die
Verwaltung seines Vermogens entzogen war.

Die Justizdirektion des Kantons Zii-
rich hob dann aber am 11.Juli 1946 diesen Ent-
scheid auf und verfiigte die unbedingte Einwei-
sung des W. auf die Dauer von drei Jahren in die
kantonale Arbeitserziehungsanstalt Uitikon a. A. In der
Begriindung dieser Verfiigung wurde ausgefiihrt,
es ergebe sich aus einer Zusammenstellung der bisher
von W. bekleideten zahlreichen Stellen und der fiir
deren Verlassen angegebenen Griinde, dass ihm je-
gliche Ausdauer bei der Arbeit fehle.
Merkwiirdigerweise habe der Rekurrent immer wie-
der Stellen gefunden, die sich andere kaum hitten
traiumen lassen und die sie mit Zahigkeit festgehalten
hétten. An Arbeitsgeist habe es dem W. beim Stellen-
antritt nie gefehlt, seine Begeisterung sei aber immer

rasch abgeflaut, wenn es sich darum handelte,
Schwierigkeiten zu {iberwinden. Lasse man ihm seine
bisherige Freiheit, so werde er seine alte IFahrigkeit
nicht verlieren. Man habe es mit einem  absolut
haltlosen Charakter zu tun. Es sei daher
jetzt hochste Zeit, zum letzten und #Hussersten Er-
ziehungsmittel, der Einweisung in eine Arbeitsanstalt,
zu greifen, um das bisher Versidumte nachzuholen,
und den 21jihrigen Mann so lange zu formen, als er
sich noch formen lasse. Das diirfte um so eher ge-
lingen, als der Kern des jungen Mannes gut sei, und
nur ungiinstige Umweltseinfliisse ihn bisher an einer
besseren Entfaltung hinderten.

Das Bundesgericht, bei dem W. diesen Be-
schluss mit staatsrechtlicher Beschwerde
als willkiirlich anfocht und dessen Aufhebung bean-
tragte, kam aus folgenden Erwigungen zur Gut-
heissung der Beschwerde:

Das ziircherische Versorgungsgesetz bestimmt in
Paragraph 5, welcher nach der Aktenlage allein in
Frage kommen kann: «Personen vom zuriickgelegten
18. bis zum zuriickgelegten 30. Altersjahre, die einen
Hang zu Vergehen bekunden, liederlich oder arbeits-
scheu sind, aber voraussichtlich zur Arbeit erzogen
werden konnen, sind in einer Arbeitserziehungsanstalt
ZU versorgen».

Die Einweisung in eine Zwangserziehungsanstalt
ist nun ganz zweifellos ein so schwerer Eingriff in
die Personlichkeitsrechte, dass sie nur vorgenommen
werden darf, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen
hiefiir auch wirklich erfiillt sind, d.h. es muss ein
«Hang zu Vergehen», «Liederlichkeit»
oder zu «Arbeitsscheu» positiv nachgewiesen
sein. Das geht aber weder aus den Beschliissen des
Bezirksrates, noch der ziircherischen Justizdirektion
hervor. Vorgeworfen wird dem Rekurrenten nur, dass

59



	Berufserziehung der Erwerbsbeschränkten von der Berufsberatung aus betrachtet

